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Stadt Dannenberg (Elbe) 
 

Beschlussvorlage (öffentlich) (30/0313/2020) 

Datum: Dannenberg (Elbe), 26.08.2020 

Sachbearbeitung:  Herr Trapp , FD Bau und Planung 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung TOP 

Umwelt- und Bauausschuss des Rates der Stadt 
Dannenberg (Elbe) 

08.09.2020 Vorberatung  

Verwaltungsausschuss der Stadt Dannenberg (Elbe)  Vorberatung  

 

 
Auftstellen einer Ampel an der Kreuzung B191 / Breeser Weg und Rotdornweg 
 
Beschlussvorschlag: 
Nach Beratung in der Sitzung 
 
 
 
Sachverhalt: 
Am 25.08.2020 war eine Gruppe Schulkinder, begleitet von einer Erwachsenen, im Alten Rathaus und wurde 
von Bürgermeister Voss und stellv. StD. Beitz empfangen. 
Die Schulkinder setzen sich für eine Ampelanlage ein. Hintergrund ist der schreckliche Unfall eines Kindes 
an der Stelle vor einigen Tagen. 
Die Kinder engagieren sich sehr und haben bereits 1200 Unterschriften „Pro Ampel“ gesammelt. 
Neben der Beantwortung einiger Sachfragen wurde seitens der Kinder darum gebeten, die Unterschriften an 
der richtigen Stelle abgeben zu dürfen.  
Herr Bürgermeister Voss sagte zu, dass der nächste Fachausschuss (Umwelt und Bau) sich dieser Thematik 
annehmen wird. Die Unterschriften sollen dem Fachausschussvorsitzenden übergeben werden. 
 
Anmerkung der Verwaltung: In dieser Angelegenheit hat es zwischenzeitlich einen Ortstermin mit Vertretern 
der Polizei, dem Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr sowie Vertretern der Verwaltung gegeben. Das 
Aufstellen einer Fußgängerbedarfsampel ist grds. auf Kosten der Stadt Dannenberg (Elbe) möglich und 
würden sich lt. Aussage des Landesbetriebes auf ca. 50.000,- € belaufen. 
 
Die Vertreter der Polizei halten dieses Ansinnen zwar für möglich, allerdings würde das Aufstellen einer 
Bedarfsampel das grundsätzliche Verkehrsproblem an dieser Stelle nicht dauerhaft lösen. Die Einrichtung 
eines Kreisverkehrs an dieser Kreuzung sowie an der nächstfolgenden Kreuzung Abzw. Breese/Marsch-
Splietau wäre zweckmäßiger. Der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr plant voraussichtlich im Jahre 
2022 eine Fahrbahnsanierung in diesem Bereich und würde entsprechende Überlegungen in die Maßnahme 
einfließen lassen.    
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung: 

 Derzeit nicht bezifferbar 
 
 
 
Anlagen: 

 keine 
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